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Fachbereich: Brandschutz 

Sachbearbeitung: Marco Johe 
 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Magistrat der Stadt Oberzent 27.03.2023 vorberatend 

Magistrat der Stadt Oberzent 04.04.2023 empfehlende Beschlussfassung 

Haupt- und Finanzausschuss 26.04.2023 empfehlende Beschlussfassung 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Oberzent 02.05.2023 beschließend 

 
1. Änderung der Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen 

Feuerwehren der Stadt Oberzent 
 
Begründung: 
Die Satzung vom 06.08.2018 bleibt im Grundsatz bestehen. Geändert werden soll das 
Gebührenverzeichnis. Die Gebühren für Fahrzeuge sollen um jeweils ca. 20% angehoben 
werden. Die Gebühren in der bestehenden Satzung basieren auf dem Satzungsmuster des 
HSGB und der darin enthaltenen Berechnung aus dem Jahr 2012. Diese Gebühren wurden in 
das Gebührenverzeichnis der Stadt Oberzent übernommen. Durch den HSGB wurde 2019 eine 
Neufassung des Satzungsmusters veröffentlicht. Hierin ist aufgeführt, dass die Höhe der 
historischen Gebühren (Jahr 2012) an die Inflationsrate anzupassen ist. Die Preissteigerung 
von 2012 zu 2022 betrug in Summe 20,7 %. 
 
Die Gebühren für Personal sollen ebenfalls angepasst werden. Ein/e Mitarbeiter/in in 
Entgeltgruppe 5 verursacht Personalkosten in Höhe von aktuell 38,20 €. Dies rechtfertigt eine 
Anhebung auf 40,00 € pro Einsatzkraft und Stunde. Die Personalgebühren für 
Brandsicherheitsdienst sollen an den gesetzlichen Mindestlohn angepasst werden.  
 
Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Oberzent: 
Leicht erhöhte Einnahmen aus der Erstellung von Gebührenbescheiden von Einsätzen der 
Freiwilligen Feuerwehr. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der vorliegende Entwurf der Satzung zur 1. Änderung der Satzung über die Gebühren 
für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Oberzent als Satzung wird 
beschlossen. Die Satzung tritt am 01.06.2023 in Kraft.  
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen               Gegenstimmen               Stimmenthaltungen  
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Anlage(n): 
1. Entwurf Feuerwehrgebührensatzung 
2. Gebührenverzeichnis 2023 Neu 
3. Gebührenverzeichnis 2018 Alt 




